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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §111;

ASVG §113 Abs1;

Rechtssatz

§ 113 Abs. 1 ASVG lässt erkennen, dass nicht jede Meldep7ichtverletzung mit Auswirkungen auf die Höhe der zu

entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge mit einem Beitragszuschlag (wohl aber allenfalls gemäß § 111 ASVG

verwaltungsstrafrechtlich) sanktioniert ist, und zwar auch dann nicht, wenn sie dem Sozialversicherungsträger

zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen kann. Dies gilt insbesondere für die Meldung zu hoher

Arbeitsverdienste.
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